
 

 

 

 

 

 

 

Ausfüllhilfe 
zum Online-Antrag 

 
über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Bundes 

an Sekundärnutzer wegen anrechenbarer störungsbedingter Umstellungskosten 

aus der Umwidmung von 

Frequenzen im Bereich 790 bis 862 MHz  

(RL- BillStörKo) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mit der anliegenden Ausfüllanleitung erläutert das BAFA die Online-Beantragung. 
Sie bietet Ihnen einen schnellen Einstieg in die formalen Anforderungen und erläutert die 
logische Verknüpfung der einzelnen Felder. Darüber hinaus stellt sie in dem gebotenen 

Rahmen auch die rechtlichen Zusammenhänge dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
 

Eschborn 
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Ablauf der Antragstellung 
 
Die Antragstellung erfolgt online über das auf der Internetseite www.bafa.de unter der Bezeich-
nung „Billigkeitsleistung“ zur Verfügung stehende Online-Portal. Es wird bei der Antragstellung 
unterschieden in stationär beziehungsweise mobil genutzte Funkmikrofone. Unter der Rubrik 
„Elektronische Verfahren“ ist der entsprechende Link für das jeweilige Verfahren zu verwenden. 
 
Bei stationär betriebenen Anlagen ist zunächst die Feststellung der Störungsbetroffenheit 
durch die Inbetriebnahme einer LTE-Anlage nachzuweisen. Dies erfolgt über eine Abfrage des 
Standortes und des TV-Kanals. Nach Feststellung der Störungsbetroffenheit erfolgt die automa-
tische Weiterleitung zum Onlineantrag. Bei mobil betriebenen Anlagen entfällt die Prüfung der 
Störungsbetroffenheit und der Onlineantrag kann direkt gestellt werden. 
 
Zunächst ist das Ausfüllen des Antragformulars erforderlich. Hier gibt es eine Abweichung im 
Punkt Frequenz / Standort. Bei stationären Anlagen erfolgt hier kein Eintrag, sondern die Stand-
ortdaten sind bereits aus der Abfrage der Störungsbetroffenheit vorhanden. Bei mobilen Anla-
gen ist hier der Eintrag von fünf verschiedenen Veranstaltungsorten mit unterschiedlichen Post-
leitzahlen erforderlich. 
 
Nach dem Ausfüllen des Onlineantrags ist das erhaltene Dokument herunter zu laden, zu spei-
chern, teilweise auszudrucken und diesen ausgedruckten Teil mit den Nachweisbelegen an das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zu übersenden. 
 
 
Eingabehinweise 
 
Pflichtfelder sind mit einem roten Sternchen symbolisiert. Werden diese nicht oder nicht richtig 
ausgefüllt, erscheint rechts ein Hinweis „Eingabe erforderlich“. Dieser Korrekturhinweis wird 
nach einer Plausibilitätsprüfung der Eingaben angezeigt. Diese Prüfung wird seitenweise durch 
das Auslösen der Schaltfläche Weiter ausgelöst. 
 
 
Zwischenspeichern 
 
Der Online-Antrag muss nicht in einer Sitzung vollständig ausgefüllt werden. Es besteht am 
Ende der Eingabemaske die Möglichkeit den angefangenen Antrag zwischen zu speichern. 
Hierzu sind nur die Eingaben Ansprechpartner, Nachname, Vorname, die E-Mail-Adresse und 
die Kontonummer erforderlich. 
 
Nach dem Auslösen des Schaltknopfs „Zwischenspeichern“ erscheint nachfolgende Darstellung 
mit dem Hinweis über die weitere Vorgehensweise. 
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Derzeit werden die Daten aus Gründen des Datenschutzes nur 6 Stunden vorgehalten. Danach 
werden die Daten gelöscht und es muss eine neue Antragstellung durchgeführt werden. 
 
 
 
Online-Antrag 
 
Bereich Antragsteller / in 
 
 

 
 
Zu Beginn des Online-Antrags wird im Feld „Antragsberechtigung“ angegeben, ob es sich bei 
dem Antragsberechtigten um eine Privatperson, eine Firma, eine Kirche, einen Verein oder eine 
Einrichtung / Institution handelt. 
 
Im nächsten Feld „Organisation“ wird der Firmenname, der Name des Vereins, der Kirche 
oder der Name der Einrichtung / Institution - der Eigentümer der Geräte - erfragt (bei Privatper-
sonen entfällt dieses Feld). 
 
Das Feld „Gemeinnützigkeit“ entfällt für Privatpersonen automatisch. Als Firma, Verein. Kir-
che oder Einrichtung / Institution, ist hier einzutragen, ob eine Steuerbegünstigung gemäß  
§§ 51 ff. Abgabenordnung zum Zeitpunkt der Antragstellung vorlag. 
 
Im Feld „Anrede“ ist die Anrede für den Ansprechpartner und bei Privatpersonen für den / die 
Antragsteller / in auszuwählen. 
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In die Felder „Nachname“ und „Vorname“ sind die Namen der Ansprechpartner beziehungs-
weise Antragsteller / in einzutragen. 
 
In den Adressenfelder „Straße“; „Hausnummer“; „Postleitzahl“ und „Ort“ sind für Anschriftenda-
ten des Antragstellers (Firma, Verein, Kirche, Einrichtung / Institution, Privatperson) vorgese-
hen. 
 
Die Felder „Telefon Vorwahl“ und „Telefon Rufnummer“ sind freiwillige Angaben, sie dienen 
eventuellen Rückfragen. 
 
Die Eingabe der E-Mail-Adresse ist für den weiteren Antragsverlauf und für die Zwischenspei-
cherung notwendig. 
 
Hinweis: Der Name des Antragstellers muss mit dem Namen auf den Geräterechnungen 
   übereinstimmen. 
 
Bereich Bankverbindung 
 
 

 
 
 
Das Feld „Kontoinhaber“ wird automatisch mit dem Namen der Organisation oder bei Privat-
personen mit Nachname, Vorname belegt. Diese Vorbelegung ist nicht änderbar. 
 
In den beiden Feldern „Kontonummer“ und „Bankleitzahl“ ist die Kontoverbindung einzutra-
gen (bei Firmen, Einrichtungen und Vereinen die Bankverbindung entsprechend der Organisati-
on). 
 
Das Feld „Name der Bank“ wird automatisch anhand der angegebenen Bankleitzahl ermittelt 
und belegt. 
 
Wenn vorhanden, können unter „IBAN“ und „BIC“ die neuen europaweit geltenden Bankver-
bindungen alternativ zu den obigen Feldern eintragen werden. 
 
 
Bereich Frequenz / Standort 
 
In diesem Bereich unterscheidet sich die Antragstellung für „Mobile“ beziehungsweise „Stati-
onäre“ Anlagen. 
 
Bei den stationär betriebenen Anlagen werden die Informationen aus der Vorprüfung übernom-
men und dargestellt. 
 
Bei mobilen Anlagen erfolgt jetzt die Eintragung der Veranstaltungsorte. 
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Hier ist die Bestätigung des Frequenzbereiches für die weitere Antragstellung erforderlich.  
 
In den nächsten Feldern sind - als Nachweis für die mobile Nutzung - 5 Standorte anzugeben 
an denen die Geräte innerhalb der letzten 12 Monaten genutzt wurden. Hier ist die Postleitzahl 
einzutragen, der Ort wird dann automatisch ermittelt. Es müssen Standorte mit 5 unterschiedli-
chen Postleitzahlen eingegeben werden. 
 
Hinweis:  Für Postleitzahlen die für mehrere Orte Gültigkeit haben, erscheint automatisch ein 

Auswahlfeld, in dem der/ die zutreffende Ort/ Gemeinde ausgewählt werden kann.  
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Bereich Eintragung der Geräte 
 
In der folgenden Tabelle sind die Eintragungen für die Geräte vorzunehmen.  
 

 
 
 
Für die Eintragung der Einzelpreise - Brutto oder Netto - wird außer bei Privatpersonen die Vor-
steuerabzugsberechtigung erfragt. Wenn eine Vorsteuerabzugsberechtigung zum Zeitpunkt 
der Anschaffung der Geräte vorlag ist „Ja“ anzukreuzen, ansonsten „Nein“. 
 
Hinweis:  Waren Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt, sind im nächsten Schritt die  
  Einzelpreise der Geräte jeweils in Netto anzugeben. Wenn Sie nicht  
  zum Vorsteuerabzug berechtigt waren, ist der Brutto-Betrag inklusive Umsatzsteuer 
  anzugeben. 
 
Danach sind alle Geräte in der nachfolgenden Tabelle zu erfassen.  
 
Hinweis:  Die Positionen der Eingaben, müssen mit den Positionen, die Sie auf der/den Rech-

nung(en) vergeben haben, übereinstimmen. Deshalb ist die jeweilige Positions-
nummer in der Tabelle an der entsprechenden Stelle der Rechnung einzutragen. 
Für jede Rechnungsposition ist  eine Zeile zu verwenden.  

 
In den Feldern „Anschaffungsmonat“ sowie „Anschaffungsjahr“ werden Monat, sowie Jahr 
ausgewählt, in dem das Gerät angeschafft wurde (Rechnungsdatum ist maßgebend). 
 
Anschließend wird die „Anzahl“ der Geräte in der Rechnungsposition eingetragen. Danach 
erfolgt die Auswahl des „Gerätetyps“ sowie die Eintragung des „Einzelpreis“ (Brutto- bezie-
hungsweise Nettowert beachten).  
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Die „Summe“ errechnet sich aus Anzahl und Einzelpreis und wird in der nächsten Spalte ange-
zeigt. Unter der Überschrift „möglicher Bewilligungsbetrag“ wird der aus den erfolgten Ein-
tragungen errechnete Bewilligungsbetrag dargestellt.  
 
 
Durch Auslösen der Schaltfläche „weitere Geräte hinzufügen“ können weitere Geräte eingetra-
gen werden. Bis zu 20 Tabelleneinträge sind je Antrag möglich. 
 
 
 
Bereich Persönliche Erklärungen 
 

 
 
Im nächsten Schritt sind die „Persönliche Erklärungen“ zur Kenntnis zu nehmen und durch 
Markieren des untenstehende Kästchen, zu akzeptieren.  
 
 
 
Nächste Schritte 
 

 
 
Nach vollständiger Bearbeitung des Antrags kann der nächste Schritt zur Einreichung durch das 
Auslösen der Schaltfläche „Weiter“ erfolgen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die bereits o-
ben erwähnte zeitlich begrenzte Zwischenspeicherung auszuführen.  
 
 
 
Ansichtsseite 
 
Nach Auslösen der Schaltfläche „Weiter“ werden auf der dann folgenden Seite noch einmal 
alle eingegebenen Daten zur Kontrolle angezeigt und es besteht bei Bedarf die Möglichkeit 
durch Auslösen der Schaltfläche „Eingabe korrigieren“ wieder in den Bearbeitungsmodus 
zurück zu kehren.  
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Antrag stellen 
 
 

 
 

 
 
Nach Kontrolle und ggf. Korrektur der Eingaben besteht jetzt die Möglichkeit den Antrag zu stel-
len. Hierzu ist zuerst die Eingabe einer Zeichenkette in das vorgesehene Feld vorzunehmen 
und danach die Schaltfläche „Antrag erstellen“ auszulösen. 
 
Hinweis:  Die Zeichenkette ist zur Sicherung des Verfahrens und zur Vermeidung von  
 automatisierten Angriffen erforderlich und entspricht den aktuellen Sicherheits- 
 standards. 
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Nach Auslösen der Schaltfläche „Antrag stellen“ erscheint jetzt die Bestätigungsseite mit der 
Aufforderung den gestellten Antrag herunter zu laden um den Antragsvorgang mit dem Einrei-
chen des Antrags und den erforderlichen Anlagen vervollständigen zu können.  
 
Hinweis:  Zum Öffnen, Anzeigen und Ausdrucken benötigen Sie ein Dokumenten-

Anzeigeprogramm wie zum Beispiel den Adobe Reader, den Sie gegebenenfalls 
 auch unter der Adresse www.adobe.de herunterladen und installieren können. 

 
 

 
 
 
 
 
Zum Abspeichern ihrer Antrags-Datei muss der Eintrag „Datei speichern“ aktiviert werden. 
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Durch Auslösen der Schaltfläche „OK“ öffnet sich ein neues Fenster zur Auswahl des Ver-
zeichnisses zur Ablage des Antragsdokument. 
 

 
 
 
Hier ist der „Speicherort“ auszuwählen und mit Auslösen der Schaltfläche „Speichern“ abzu-
schließen. 
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Die Bestätigungsseite enthält noch einmal die Hinweise für den weiteren Ablauf. 
 

 
 
 
Alternativer Nachweis für die Umrüstbarkeit beziehungsweise für die Nichtumrüstbarkeit 
der betroffenen Geräte 
 
Eine alternative Möglichkeit der Nachweisführung hinsichtlich einer möglichen beziehungsweise 
nicht möglichen Umrüstung der betroffenen Geräte besteht bei Anträgen, die ausschließlich für 
Geräte der Firmen Sennheiser, Shure oder beyerdynamic gestellt werden. Auf der Internetseite 
der Firma Sennheiser unter: 
http://www.sennheiser.de/sennheiser/home_de.nsf/root/dd_ready_rlbillstoerko 
auf der Internetseite der Firma Shure unter: 
http://www.shure.de/supportdownload/frequenzen , 
auf der Internetseite der Firma beyerdynamic unter: 
http://www.beyerdynamic.de/main-
navigation/konferenztechnik/information/frequenznutzung.html  
steht jeweils eine Geräteliste dieser Firmen zur Verfügung. Darin wird von diesen Herstellern 
bestätigt, welche Geräte der jeweiligen Firma zu welchem Preis umrüstbar beziehungsweise 
nicht umrüstbar sind.  
Bitte reichen Sie eine Kopie der betreffenden Liste zusammen mit den sonstigen Antragsunter-
lagen beim BAFA ein. Auf dieser mit eingereichten Liste müssen vom Antragsteller die jeweili-
gen Geräte inklusive ihrer Umrüstkosten analog zu den dazu gehörigen Rechnungen markiert 
und nummeriert werden. Die Unterschrift und der Stempel durch den Hersteller oder den Fach-
handel auf dem Antragsformular sind dann nicht erforderlich. 
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Achtung: 
 
Bitte drucken Sie das PDF-Dokument aus und senden es innerhalb von 14 Tagen (Ein-
gang im BAFA) mit allen erforderlichen Anlagen unterschrieben an das BAFA.  
Erst mit der Einsendung der schriftlichen Unterlagen gilt der Antrag als formell gestellt. 
 

 

 


